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Bericht . 
.. 

des Ausschusse~ für soziale V erwaltu~g 

über den Bericht des Bundesministers für 
soziale Verwaltung betreffend Schaffung 
gesetzlicher· Voraussetzungen für' die Kosten­
übernahme von Hubschraubertransporten 

(III-145 der Beilagen) 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfas­
sung über das Bundesfinanzgesetz 1982 die Ent­
schließung Nr. E 69-NR/XV. GP angenommen, in 
der der Bundesminister für soziale Verwaltung 
ersucht wird, die Möglichkeit der Schaffung 
gesetzlicher Voraussetzungen für die Kostenüber­
nahme von Hubschraubertransporten zu prüfen. 
Auf Grund dieser Entschließung hat nun der Bun-. 
desminister für soziale Verwaltung am 8. Juni 1982 
den gegenständlichen Bericht dem Nationalrat 
zugeleitet. 

In diesem Bericht wird die derzeitige Rechtslage 
und Rechtspraxis ausführlich dargestellt und die 
Auffassung zum Ausdruck gebracht, daß aus der 
Sicht der Sozialversic~erung eine Schaffung von 
gesetzlichen Voraussetzungen für die Kostenüber­
nahme von Hubschraubertransporten nicht not­
wendig ist. Im Bericht wird zum Ausdruck 
gebracht, daß im ASVG eindeutig umschrieben ist, 
in welchen Fällen ein .Kranken- oder Unfallversi­
cherungsträger für Fahrt- und Transportkosten 
aufzukommen hat. Diese Bestimmungen gelten 
grundsätzlich auch für Hubschraubertransporte. Im 
Bericht heißt es weiters, daß eine weitergehende 
Regelung, die den Trägern der Kranken- und 
Unfallversicherung höhere Transportkosten aufer­
legen würde, vom Bundesminister für soziale Ver-
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waltung nicht. unterstützt wird, da durch die 
37. ASVG-Novelle bzw. die Parallelnovellen Maß­
nahmen im Bereich der Krankenversicherung mit 
dem Ziel getroffen wurden, eine ausgeglichene 
Gebarung dieses Versicherungszweiges herbeizu­
führen. Da in diesem Rahmen auch einSchränkende 
Bestimmungen über den Fahrtkostenersatz. enthal­
ten sind, würde es der klaren Absicht des Gesetzge­
bers bei Beschlußfassung der 37. ASVG-Novelle 
widersprechen, wenn nun eine Ausweitung der Lei­
sumgspflicht bei der Übernahme von Reise- und 
Transportkosten vorgenommen wird. 

Dem gegenständli~hen Bericht sind ferner di~ 
Abschriften eines Erlasses des Bundesministers für 
soziale Verwaltung vom 5 . Juni 197.0 und des 
Rundbriefes des Hauptverbandes der österreichi­
schen Sozialversicherungsträger vom 10. Dezember 
1971 angeschlossen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat in sei­
ner Sitzung am 12. Oktober 1982 den gegenständli­
chen Bericht in Verhan'dlung genommen und ein­
stimmig beschlossen, dem Nationalrat die Kennt­
nisnahme des gegenständlichen Berichtes zu emp­
fehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für soziale Verwaltung somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle den Bericht des Bundesministers 
für soziale V ~rwaltung betreffend Schaffung 
gesetzlicher Voraussetzungen für die Kostenüber­
nahme von Hubschraubertransporten (I 11 -14 5 der 
Beilagen) zur Kenntnis nehmen. 

Wien, 1982 10 12 
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